
Heute demonstrieren die Darmstädter Studenten der Technischen Hoch
schule, der Fachhochschule und'der evangelischen Fachhochschule in 
der Darmstädter Innenstadt für bessere Auabildungsbedingungen und 
gegen die Umsetzung des Hochschulrahmengesetzes in die Hochseimige- 
setze der Länder, Diese Demonstration reiht sich ein in die bundes
weiten Aktionen der Studentenschaften: mehr als 120 Hochschulen steh
en seit Beginn dieser Woche im Streik. Von den Darmstädter Hochschu
len beteiligen sich die beiden Fachhochschulen am bundesweiten Streik, 
ebenso verschiedene Fachbereiche an der TH.
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Die Reformversprechungen der Regierung im Bildungssektor wurden unter 
dem Eindruck der Kri se 74/75 schnell vergessen. Am Bildungsbereich, 
der sogar besonders stark zunehmen sollte, wurde jetzt der Rotstift 
angesetzt. Das Ergebnis der Sparpolitik:
Immer weniger Ausbildungsplätze für Jugendliche, überfüllte Schul
klassen bei gleichzeitiger Lehrerarbeitslosigkeit. An den Hochschulen 
sollen in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Studenten durchge
schleust werden,

Die- RegelStudienzeit ist der Versuch, aus den Hochschulen Lernfabriken 
zu machen, in dem die durchschnittliche Studiendauer von jetzt ca. 12 
Semestern um ein Drittel bis zur Hälfte gekürzt wird.
Statt einer breiten Grundausbildung im jeweiligen Gebiet, die nötig ist, 
um der späteren sozialen Verantwortung gerecht zu werden, können des
halb nur beschränkt die notwendigsten Kenntnisse eingepaukt werden.
Wollen wir uns künftig von Ärzten behandeln lassen, die ein Kurzstudi
um hinter sich haben?
Sollen Physiker und Ingenieure Atomkraftwerke bauen, ohne die gesell
schaftlichen Folgen abschäbzen zu können?



Um den erwarteten Widerstand der Studenten gegen die geplante Verschu
lung des Studiums im Keime zu ersticken, schreibt das Hochschulrahmen
gesetz ein Ordnungsrecht vor. Das Ordnungsrecht ist ein Sonderrecht für 
Studenten, vergleichbar mit den Sonderregelungen für Beamte und Solda
ten. Mit dem Ordnungsrecht wird die Möglichkeit geschaffen, alle die 
Studenten, die in ihren Vorlesungen und Seminaren z„B. die- ständige 
Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen zur Diskussion stellen, mit 
Ordnungsstrafen zu belegen, die bis zu - einem- Verweis- von der Hochschule 
führen können. Dazu ist zu sagen, daß die gesetzlichen Bestimmungen 
voll zum Schutz der Hochschule und ihrer Mitglieder ausreichsn und das 
Ordnungsrecht den Effekt einer Doppelbestrafung hat. •
Auch die demokratisch gewählten Intaressonvertretungsorgane der Studen- 
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borg - oder in ihren Rechten erheblich eingeschränkt werden, so ist ' e r  
in Hessen geplant. Die Studenten sollen ihre Veröffentlichungen im Zwei 
felsfall der Hochschulleitung zur Genehmigung vorlegen - das ist ver
gleichbar mit einer Regelung, in der der Betriebsrat seine Veröff
entlichungen dem Firmenboß zur Genehmigung vorlegen muß.
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Wir Studenten fordern in unseren Aktionen nicht irgendwelche Vor
rechte, sondern wir verteidigen das grundlegende Recht auf eine 
qualifizierte Ausbildung und auf freie politische und gewerkschaft
liche Betätigung in allen gesellschaftlichen Bereichen!
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